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An den eigenen Tod oder den eines Angehörigen 
denken viele Menschen nicht gern. Oft schieben 
wir solche Gedanken vor uns her! Deshalb stehen 
wir einem plötzlichen Todesfall in der Familie und 
den damit verbundenen Erfordernissen in der Regel 
ratlos gegenüber. Der nächste Angehörige, der den 
Tod des Ehegatten, eines Elternteils oder eines na-
hen Verwandten miterleben muss, weiß sicher, dass 
er wegen einer Todesbescheinigung den nächsten 
Arzt informieren und ein Bestattungsinstitut mit 
der Beerdigung beauftragen muss. Was aber weiter 
zu tun ist, wohin man sich wenden muss, um die 
notwendigsten Formalitäten zu erledigen, darüber 
nachzudenken ist man in der ersten Trauerphase 
oft nicht fähig.

Die Hinweise in diesem Ratgeber sollen deshalb den 
Bürgerinnen und Bürgern helfen, ihre Angelegen-
heiten rechtzeitig zu regeln. Bei einem Todesfall in 
der Familie haben die nächsten Angehörigen quasi 
eine „Prüfliste“ in der Hand, damit nichts vergessen 
wird.

Friedhöfe sind in erster Linie Orte der Trauer und 
Besinnung, aber auch Orte des Lebens und der 
Begegnung. Die reich bebilderte Broschüre enthält 
allerlei Wissenswertes zu den Friedhöfen in der 

Lutherstadt Wittenberg, so dass ich Sie ermuntern 
möchte, in einer stillen Stunde das Heft in die Hand 
zu nehmen, um sich zu informieren.

Ihr

Eckhard Naumann
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
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Auch das Sterben gehört zum Leben

Friedhöfe sind in erster Linie Orte für Bestattungen 
und damit Ausdruck und Spiegel für den Umgang 
mit dem Tod innerhalb einer Gesellschaft. Die 
Stätten der letzten Ruhe sind aber nicht nur Orte 
der Trauer, sondern auch solche der Hoffnung, der 
Pietät und der würdigen Stille. Sie sind sogar Orte 
des Lebens und der Begegnung. Viele Menschen 
schätzen sie auch als grüne Erholungsräume und 
kulturelle Kleinode. Unsere Friedhöfe verbinden das 
Notwendige mit dem Nützlichen, die materielle 
mit der geistigen Welt. Hier vollziehen sich Begeg-
nungen zwischen Trauernden und Spaziergängern. 
Gefühle werden ausgetauscht und menschliche 
Wärme vermittelt. Der Friedhof ist ein Treffpunkt 
für Menschen der Stadt oder eines Ortsteils. Auch 
ein Teil der Stadtgeschichte wird hier lebendig. 
Friedhöfe erzählen von den letzten Ruhestätten 
bekannter Familien und Persönlichkeiten. Seit Men-
schen auf dieser Erde leben, bestatten sie ihre 
Toten. Wenn möglich, werden die Gräber gekenn-
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zeichnet und geschützt. Die Bestattungsformen 
des christlichen Abendlandes haben sich aus den 
biblisch-israelitischen und den antiken griechi-
schen und römischen Traditionen entwickelt. Die 
ersten Christen bestatteten ihre Toten in Felshöh-
len, Erdgräbern, Gruften oder Katakomben. Das 
Römische Reich kannte zur Zeit Christi sowohl 
Körper- wie Brandbestattungen. Die Christen be-
vorzugten, dem Auferstehungsglauben gemäß, 
die Körperbestattung.

Den letzten Weg in 
würdiger Form gestalten
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Was ist zu tun?

Bei einem Trauerfall ist es wichtig zu wissen, dass die 
qualifizierten Bestattungsunternehmen es als ihre ei-
gentliche Aufgabe ansehen, den Hinterbliebenen hilf-
reich zur Seite zu stehen. Das betrifft entsprechend 
den an sie gerichteten Wünschen die Ausrichtung 
und Durchführung der Bestattung, die Erledigung 
der Formalitäten bei Behörden, Kirchengemeinden, 
Friedhofsverwaltungen und Krankenhäusern.
So wird auch die mündliche Anzeige eines Ster-
befalles in der Wohnung überwiegend durch die 
Bestatter übernommen. 
Die Anzeige eines Sterbefalles kann aber nur dann 
reibungslos geschehen, wenn die entsprechenden 
Unterlagen stets griffbereit sind.

Anzeige beim Standesamt

Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden Werk-
tag nach dem Todestag dem zuständigen Standes-
amt anzuzeigen.
Zuständig für die Beurkundung eines Sterbefalles 
ist das Standesamt, in dessen Bezirk der Tod eines 
Menschen eingetreten ist. Für die Lutherstadt Wit-
tenberg ist dies das Standesamt im Neuen Rathaus 
in der Lutherstraße 56. 

Ist der Tod im Krankenhaus eingetreten, so erfolgt die 
schriftliche Anzeige durch die dortige Verwaltung. 
Ansonsten ist der Tod mündlich durch einen der 
nächsten Angehörigen oder einen beauftragten 
Bestatter beim Standesamt anzuzeigen.

Erforderliche Urkunden 

Für die Eintragung des Sterbefalles in das Sterbebuch 
sollten folgende Unterlagen vorgelegt werden:

• Todesbescheinigung und Leichenschauschein des 
Arztes

• bei mündlicher Anzeige des Todesfalles der Per-
sonalausweis des Anzeigenden

• bei Verheirateten oder verheiratet Gewesenen das 
Stammbuch oder die Heiratsurkunde, bei Witwen 
oder Witwern die Sterbeurkunde des verstorbenen 
Partners, bei Geschiedenen das Scheidungsurteil 
mit Rechtskraftvermerk, bei Ledigen die Geburts-
urkunde.

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erforderlich, 
wenn die entsprechenden Personenstandsbücher 
beim Standesamt geführt werden.
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Formalitäten und sonstige Maßnahmen in Stichworten

• den Arzt benachrichtigen, wenn der 
Tod in der Wohnung eingetreten ist

• die Todesbescheinigung vom Arzt aus-
stellen lassen, wenn der Sterbefall in 
der Wohnung eingetreten ist

• ein Bestattungsunternehmen mit der 
Überführung beauftragen (welches auf 
Wunsch auch mit dem Sterbefall ver-
bundene Behördengänge erledigt)

Der passende Rahmen
für die Trauerfeier

• die Sterbeurkunden beim Stan-
desamt des Sterbeortes ausstellen 
lassen

• Bestattungsform festlegen (Erd- 
oder Feuer bestattung, Wahl- oder 
Reihengrab)

• Sarg auswählen

• Terminfestlegung bei Stadt und 
Kirche für die Trauerfeier und Be-
erdigung 

• Ausgestaltung der Trauerfeier 
regeln (Orgelspiel, Dekoration, 
Sarggebinde, Kränze und Hand-
sträuße)

• Zeitungsanzeige (Familienanzei-
ge, Nachruf) verfassen und be-
stellen

• Adressen für Anschriften bei Trau-
erbriefen zusammenstellen

• dem Pfarrer oder Trauerredner 
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Informationen über die verstorbene 
Person zukommen lassen

• Gaststätte, Restaurant oder Café reser-
vieren

• mit Versicherungen bzw. Sterbekasse 
abrechnen

• den Tod eines Rentenempfängers beim 
Postrentendienst melden

• bei der Rentenversicherungsstelle Vor-
schusszahlung beantragen

• Rentenanspruch geltend machen

• Beamtenversorgung und Zusatzversi-
cherung beantragen

• den Sterbefall beim Arbeitgeber mel-
den

• an Trauerkleidung denken

• Angehörige und Freunde benachrich-
tigen

• Erbschein beantragen und Testament 
eröffnen lassen (Notar einschalten)

• Wohnung kündigen, Übergabe regeln

• Zeitungen und Telefon ab- oder um-
bestellen

• Auto und Kfz-Versicherung ab- oder 
ummelden

• Post umbestellen

• Daueraufträge bei Banken und Spar-
kassen ändern

• Fälligkeit von Terminzahlungen prü-
fen

• Vereinsmitgliedschaften kündigen

• Abstellen von Gas und Wasser

• Heizungsanlage regulieren

• bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerbera-
ter, Notar einschalten
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Wer bestimmt Bestattungsart und Bestattungsort?

Art und Ort der Bestattung richten sich zunächst 
nach dem Willen des Verstorbenen.
Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht 
geäußert, so vertraut er in der Regel darauf, dass 
seine Angehörigen seinen Willen erfüllen werden. 
Rechtlich bindend sind jedoch getroffene Anord-
nungen nur dann, wenn sie als formgerechter letzter 
Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäußerung des Verstorbenen, 
so sind die Angehörigen berechtigt, über Art und 
Ort der Bestattung und die Einzelheiten zu deren 
Gestaltung zu entscheiden. Dabei geht der Wille des 
überlebenden Ehegatten vor dem aller Verwand-
ten. Hinterlässt der Verstorbene keinen Ehegatten, 
so geht der Wille der Kinder oder ihrer Ehegatten 
dem der übrigen Verwandten, der Wille näherer 

Verwandter dem der entfernteren Verwandten oder 
des Verlobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung auf städtischen 
Friedhöfen zusammenhängenden Friedhofsangele-
genheiten ist die Friedhofsverwaltung, zu finden in 
der Lutherstraße 56 in 06886 Lutherstadt Witten-
berg, Tel. 0 34 91/42 16 17. (Die Zuständigkeiten 
der kirchlichen Friedhöfe entnehmen Sie bitte der 
Seite 13 dieser Broschüre.)
Dort werden auch Auskünfte über die verschiede-
nen Bestattungsarten (Reihen- oder Wahlgräber, 
Aschenstätten) sowie Gestaltung von Grabmälern 
und Grabeinfassungen erteilt. Auch bezüglich der 
Höhe der von der Bestattungsform abhängigen 
Friedhofsgebühren kann auf Wunsch Auskunft ge-
geben werden.
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Trauerfeier und kirchliche Beerdigung

War ein Verstorbener Mitglied einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgemeinschaft (z. B. evangelische 
Landeskirche, römisch-katholische Kirche) und lässt 
sich diese Zugehörigkeit durch die Meldedatei bzw. 
durch die Heirats- und Familienbücher beim Stan-
desamt nachweisen, so wird die Konfessionszuge-
hörigkeit in die Sterbeurkunde eingetragen, sofern 
die Angehörigen damit einverstanden sind.
Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Be-
erdigung zuständig ist, gilt dies gleichzeitig als 
Nachweis, dass der Verstorbene seiner Kirche bis 
zum Tod angehörte.
Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäßiger-
weise direkt mit dem zuständigen Pfarramt Kontakt 
aufnehmen, um ein Gespräch zur Vorbereitung der 
kirchlichen Beerdigung zu vereinbaren.
Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, 
ist das beauftragte Bestattungsunternehmen auf 
Wunsch gerne bereit, einen Trauerredner zu ver-
mitteln. Gleiches gilt für Art und Form der Ausge-
staltung der Trauerfeier.
Das Abschiednehmen vom Verstorbenen am offe-
nen Sarg ist grundsätzlich möglich, aber mit der 
Friedhofsverwaltung oder dem Bestattungsunter-
nehmen zu vereinbaren.

Blumenschmuck und Grabbetreuung
Ob nach den Wünschen, die der Verstorbene zu 
Lebzeiten geäußert hat, oder nach den Vorstellungen 

der Angehörigen – für Grün- und Blumenschmuck als 
würdigen Rahmen für eine Trauerfeier sind die Floris-
ten und Gärtner Ihre direkten Ansprechpartner.
Bei ihnen finden Sie kompetente Beratung, indi-
viduelle Gestaltungsvorschläge und umfassenden 
Service; die Umsetzung Ihrer Vorgaben steht dabei 
stets im Vordergrund.
Außerdem stehen die Floristen und Gärtner für die 
weitere Grabpflege und Gestaltung des Grabschmu-
ckes zur Verfügung. Art und Umfang der Leistun-
gen bestimmen Sie ganz nach Ihren persönlichen 
Vorstellungen.
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Versicherungen, Vereine, Banken usw. informieren

Weiterhin ist die zuständige Krankenversicherung 
unter Vorlage der vom Standesamt ausgestellten 
gebührenfreien Sterbeurkunde zu informieren.

Andere Versicherungen
Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder die 
Verstorbene eine Kriegswitwenrente, ist umgehend 
eine Anzeige beim zuständigen Versorgungsamt er-
forderlich. In bestimmten Fällen ist auch die private 
Unfallversicherung, eine Privat-Sterbekasse oder bei 
einer bestehenden Lebensversicherung die zuständi-
ge Versicherung vom Todesfall zu informieren. 
Daneben sind auch andere abgeschlossene Versi-
cherungen, wie z. B. die Privathaftpflicht-, Rechts-
schutz-, Hausrat-, Kraftfahrzeughaftpflichtversiche-
rung vom Todesfall zu unterrichten, damit ggf. für 
den die Nachfolge antretenden Versicherungsneh-

mer der Versicherungsschutz weiterhin aufrechter-
halten werden kann.

Mitgliedschaften
War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, ei-
ner Partei oder in einem Berufsverband, so ist auch 
dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der Ehepartner an 
einer Fortsetzung der Mitgliedschaft interessiert ist, 
was in der Regel sinnvoll erscheint, um bestehende 
Kontakte aufrechtzuerhalten, sollte dies ebenfalls 
mitgeteilt werden. War der Verstorbene aktives 
Mitglied, sollte die Vereins- bzw. Verbandsleitung 
rechtzeitig vom Tode ihres Mitgliedes informiert 
werden, da üblicherweise eine Abordnung an der 
Bestattung teilnehmen möchte und – bei besonders 
verdienstvoller Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten 
wird.
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Sonstige Erledigungen

Banken, Sparkassen oder Postscheckamt, bei denen 
der Verstorbene ein Konto hatte, sind ebenfalls zu 
verständigen. Sofern keine Kontovollmacht durch 
einen Angehörigen bestand, sind Zahlungsanwei-
sungen nur dann möglich, wenn der Betreffende 
einen Erbschein des zuständigen Notariats vorlegt. 
In der Praxis jedoch begleichen die meisten Banken 
die anfallenden Beerdigungskosten zu Lasten des 
Kontos des Verstorbenen, sofern die Auslagen durch 
Originalrechnungen nachgewiesen werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder Kün-
digungsmitteilungen an den Wohnungsvermieter 
sowie für den Bezug von Strom, Gas, Wasser oder 
sonstige Verpflichtungen des Verstorbenen (Zei-
tungsabonnement, Buch- oder Zeitschriftenclub 
usw.) erforderlich sind.

Nachlassregelung
Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten die eigenen Ange-
legenheiten rechtzeitig und umsichtig zu ordnen. 
Dies sollte insbesondere dann geschehen, wenn 
man als Einzelperson lebt und kinderlos ist oder 
unverheiratet mit einem Partner zusammenlebt.
Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten, Namen 
und Anschriften von zu benachrichtigenden Ver-
wandten und Bekannten sowie andere wichtige 
Informationen an leicht auffindbaren Stellen in der 
Wohnung zu hinterlegen.
Ein notariell beurkundetes Testament ist insbeson-
dere in den Fällen ratsam, in denen der Verstorbene 
Grundbesitz oder nicht nur geringfügiges Vermögen 
hinterlässt. Damit ist sichergestellt, dass der Nach-
lass auch demjenigen zukommt, den der Erblasser 
zu Lebzeiten begünstigen wollte. Ist ein Testament 
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Sonstige Erledigungen

nicht vorhanden, gilt die gesetzliche Erbfolge. Da-
nach gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von 
seinem Ehegatten und seinen Kindern jeweils zur 
Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten im gesetzli-
chen Güterstand lebten (Zugewinngemeinschaft). 
Bevor aber hier vielleicht die falschen Weichen ge-
stellt werden, empfiehlt sich der Gang zu einem 
Notar. Wird im Nachlass ein handgeschriebenes Tes-
tament mit Datum und Unterschrift des Erblassers 
gefunden, ist dies umgehend von den Angehörigen 
dem zuständigen Notariat auszuhändigen.

Ihre Anwälte 
rund ums Erbrecht – 

stets gut beraten
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Friedhöfe in der Lutherstadt Wittenberg

In der Lutherstadt Wittenberg befinden sich insge-
samt 15 Friedhöfe. Davon werden 9 von der Stadt 
betrieben.

Diese Friedhöfe befinden sich in den Stadtbezirken
Apollensdorf, Pratau-Kienberge,
Braunsdorf, Seegrehna,
Dobien, Seegrehna-Bleesern
Nudersdorf, sowie in Wiesigk.
Piesteritz,

Alle Friedhöfe besitzen eine Trauerhalle oder eine 
Kapelle. Das Bestattungsangebot wurde ständig 
dem Bedarf angepasst. Neue und ansprechende 
Grabanlagen wurden geschaffen, das Angebot um 
neue Bestattungsmöglichkeiten erweitert. Hier sind 
insbesondere die neue Urnengemeinschaftsanlage 
mit Namenstafel und der Möglichkeit der Bestat-
tung unter Beiwohnung der Hinterbliebenen sowie 
die Wiesengrabstätte für Tot- und Ungeborene auf 
dem Piesteritzer Friedhof zu nennen. 

Durch zahlreiche und regelmäßige Pflegearbeiten 
an den Grünflächen sowie Wartungs- und Unter-
haltungsarbeiten an den Trauerhallen und sonstiger 
Ausstattung befinden sich die Friedhöfe in einem 
sehr gepflegten Zustand. 

Zu den Aufgaben der Friedhofsverwaltung gehö-
ren auch die Vergabe der Bestattungstermine, die 

Arbeits- und Einsatzplanung und das Führen und 
Ergänzen der Grabbücher, der Friedhofsdatei und 
der Friedhofspläne sowie die Betreuung und Bera-
tung der Bürgerinnen und Bürger.

Ansprechpartner für städtische Friedhöfe:

Friedhofsverwaltung
Lutherstraße 56 in
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon 0 34 91/42 16 17
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Die größten Friedhöfe in der Lutherstadt Wittenberg

Friedhof in der Dresdener Straße – 
Friedhof der evangelischen Kirche

Der größte Friedhof Wittenbergs wurde auf Initiative 
Luthers im Jahre 1527 geschaffen. Der Parkfriedhof 
mit Waldcharakter fällt vor allem durch seine alten 
Bäume und gepflegten Grünanlagen auf. 

Der Friedhof verfügt über eine beheizbare, große 
und schöne Trauerhalle, in der es auch einen Auf-
bahrungs- und Abschiedsraum gibt.

Bestattungen können neben Erb- und Sondergrä-
bern, in Wahl- und Reihengräbern stattfinden, aber 
auch auf einer Urnengemeinschaftsanlage. Au-
ßerdem gibt es eine Fläche für Kindergräber und 
eine Friedhofsanlage für Totgeburten mit kleinen 
Efeuhügeln.
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Friedhof Piesteritz – 
städtischer Friedhof 

Der im Jahre 1918 geschaffene und im Laufe der 
Jahre ständig erweiterte Friedhof in Piesteritz ist 
der größte städtische Friedhof. Er verfügt über ei-
ne große und schöne beheizbare Trauerhalle, die 
außerdem mit einem Aufbahrungs- und einen Ab-
schiedsraum ausgestattet wurde.

Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten der Bestat-
tung – neben den Reihen- und Wahlgräbern, Gräber 
in besonderer Lage und Größe, eine Urnengemein-
schaftsanlage mit anonymer Beisetzung oder mit 
Namenstafel und auch eine Wiesengrabstätte für 
Tot- und Ungeborene.
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Weitere städtische Friedhöfe

Friedhof Apollensdorf
Der Friedhof in der Ortslage von 
Apollensdorf-Nord und der zweit-
größte aller städtischen Friedhöfe 
ist ein Waldfriedhof mit einer ein-
gegliederten Kriegsgräberanlage. 
Die Kapelle und die Friedhofsanlage wurden in den 
letzten Jahren aufwändig saniert.

Friedhof Braunsdorf
In besonders ruhiger und sehr 
schöner Lage am Waldrand befin-
det sich der Friedhof in Braunsdorf. 
Er ist der kleinste Friedhof der Lu-
therstadt Wittenberg.

Friedhof Dobien
In einer Hanglage inmitten des 
Ortsteiles Dobien ist dieser Fried-
hof gelegen. Neben der Kapelle 
gibt es hier auch eine Kirche, 
die zu Trauerfeierlichkeiten genutzt werden kann. 
Der Friedhof wurde vor Jahren durch ein besonders 
schön gestaltetes Urnengrabfeld erweitert.

Friedhof Pratau-Kienberge 
Der Friedhof ist in der Ortslage 
von Pratau-Kienberge in ruhiger 
Lage zu finden. 

Friedhof Seegrehna 
Zentral im Ortskern von Seegreh-
na liegt der dortige Friedhof.

Friedhof Seegrehna-Bleesern 
Den kleinen Friedhof finden Sie 
am Waldesrand. Er ist sehr ruhig 
gelegen, doch gut erreichbar. 
Die Anlage wurde vor einigen 
Jahren neu gestaltet.

Friedhof Wiesigk 
In einem sehr ruhigen Wald-
stück befindet sich der kleine 
Friedhof in Wiesigk. Hier sind 
nur Erdbestattungen möglich.

Friedhof Nudersdorf 
Der Friedhof in Nudersdorf liegt 
in zentraler Lage. Auf ihm steht 
außer der Trauerhalle noch eine 
sehenswürdige kleine Kapelle, 
die um das 17. Jahrhundert 
gebaut wurde. In ihr befinden 
sich kleine Steinfiguren, die der 
Sage nach die Grabsteine von 
Bediensteten des Nudersdorfer 
Schlosses sein sollen. 



Weitere kirchliche Friedhöfe

Weinbergfriedhof in Teuchel
Der kleine Dorffriedhof von Teuchel befindet sich in 
ruhiger Lage, von Feldern umgeben, am Ortsrand 
von Teuchel. 

Friedhof in Kleinwittenberg, 
Evangelisches Kirchenspiel Dobien

Friedhof Reinsdorf, 
Evangelisches Kirchenspiel Dobien

Friedhof Schmilkendorf

Friedhof Pratau

Ansprechpartner finden Sie in den folgenden Pfarr-
ämtern der Stadt:

Evangelische Stadtkirchengemeinde 
Wittenberg
(für Innenstadt, Friedrichstadt, Trajuhn, Teuchel, 
Mühlanger, Dietrichsdorf, Zörnigall, Gallin, Labetz, 
Wiesigk)

Friedhofsbüro
Jüdenstraße 36/37
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 0 34 91/62 83-14

Evangelisches Kirchspiel Reinsdorf-Dobien
(für Klein-Wittenberg, Reinsdorf, Dobien, Braunsdorf, 
Apollensdorf, Schmilkendorf)

Pfarramt Dobien
Dorfstraße 23
06896 Reinsdorf
Tel.: 0 34 91/61 38 66

Evangelisches Kirchspiel Pratau
Pfarramt Pratau
Schulstraße 2
06888 Pratau
Tel.: 0 34 91/45 00 07

Friedhöfe der katholischen Kirche

Die katholische Kirche verwaltet keine eigenen Fried-
höfe. Es besteht die Möglichkeit der Beisetzung auf 
einer separaten Grabfläche des Piesteritzer Fried-
hofes bzw. des evangelischen Friedhofes in der 
Dresdener Straße.




